
Finanzamt
Coesfeld

Finanzverwaltung NRW Postfach 1344 - 48633 Coesfeld

Firma
Rybarczyk GmbH & Co. KG
Ostdamm 145
48249 Dülmen

Steuernummer/Aktenzeichen

312t5830t0792 VBZ 1-3

Telefonnummer

02541 732-0

Datum

12.01.2022

Nachweis zur Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers
bei Bauleistungen und/oder Gebäudereinigungsleistungen

Hiermit wird zur Vorlage bei dem leistenden Unternehmer/Subunternehmer
bescheinigt, dass

Rybarczyk GmbH & Co. KG
{Name und Vorname bzw. Firma)

48249 Dülmen Ostdamm 145
fAnschrift. Sitz)

X Bauleistungen im Sinne des $ 13b Absatz 2 Nr. 4 USIG

n Gebäudereinigungsleistungen im Sinne des $ 13b Absatz 2 Nr. 8 USIG

nachhaltig erbringt und

X unterderSteuernummer 312/5830/0792

X unterderUmsatzsteuer-ldentifikationsnummer DE269679146

registriert ist.

Für die o. g. empfangenen Leistungen wird deshalb die Steuer vom Leistungsempfänger
geschuldet ($ 13b Absatz 5 USIG).

Diese ng verliert ihre Gültigkeit mit Ablauf des: 11 .01.2025
(Die rsl auf einen Zeilraum von iängstens drei Jahren nach Ausslellungsdalum zu beschränken.)

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.

Dienstaebäude
tnedncn-Eoeft-5r. ö

48653 Coesfeld
wuw.linanzverwaltung.nfw.de

Icle&! Sorechzeiten alloemern
02541732-0 Mo. - Fr 08.30 " 12 00 Uhr
Ieleier
0800 100s2675312

8Bk eh Dortmund -al!
|BAN DE48 4400 0000 0040 0015 05
BIC MARKDEFl44O

Mo - Fr. 08.00'12 00 Uhr
Do 13.30 - 17.00 Uhr

öffen iche Verkehrsrniitet: Hattestette Lambertikirche legelmäßpe Eusverbindungen von Rosendahl, Dühen, Nottuln, Billerb€ck und Havixbeck
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Steuemummer 31 2y5830/0792

Rechtsbehelf3belehrung

Sie können die Erteilung des Nachweises zur Steuerschuldnerschaft des Leistungsempf;ängers bei
Bauleistungen und/oder Gebäudereinigungsleistungen mit dem Einspruch anfechten. Der Einspruch ist beim
umseitig bezeichneten Finanzemt schriftlich einzureichen, diesem elektronisch zu Llbermitteln oder dort zur
Niederschrift zu erklären.

Die Frist für die Einlegung des Einspruchs beträgt einen Monat. Sie beginnt mit Ablauf des Tags, an dem lhnen
der Nachweis zur Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers bei Bauleistungen und/oder
Gebäudereinigungsleistungen bekannt gegeben worden ist. Bei Zusendung durch einfiachen Brief oder
Zustellung mittels Einschreiben durch Übergabe gilt die Bekanntgabe mit dem dritten Tag nach Aufgabe zur
Post als bewirkt, es sei denn, dass der Nachweis zur Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers bei
Bauleistungen und/oder Gebäudereinigungsleistungen zu einem späteren zeitpunkt zugegangen ist. Bei
Zustellung mit Zustellungsurkunde oder mittels Einschreiben mit Ruckschein oder gegen Empfangsbekenntnis
ist Tag der Bekanntgabe der Tag der Zustellung.

DatenschuEhin$reis

Informationen über die Verarbeitung personenbezogener Daten in der SteuerveMaltung und über lhre Rechte
nach der Datenschutz-Grundverordnung sowie über lhre Ansprechpartner in Datenschutzfragen entnehmen Sie
bitte dem allgemeinen Informationsschreiben der Finanzverwaltung. Dieses Informationsschreiben finden Sie
unter www.finanzamt.de (unter der Rubrik ,,Datenschutz") oder erhalten Sie bei lhrem Finanzamt.
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